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Fünfte Änderung der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Informatik an der 
Technischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 

Abschnitt I 

Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Informatik der Technischen Universität 
Braunschweig, Fachbereich Mathematik und Informatik, Bek. des MWK v. 26.07.1995 -

1071-243 00 8 - (Nds. MBL. Nr. 40/1995, S. 1224), zuletzt geändert gemäß Bek. v. 
14.09.2004 (Verkündungsblatt Nr. 335), wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 4 erhält folgende neue Fassung: 
"Für Wiederholungsprüfungen ist eine Anmeldung nicht erforderlich. 
Wiederholungsprüfungen sind im Rahmen der Prüfungstermine des jeweils folgenden 
Semesters abzulegen. Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses kann für Fachprüfun
gen der Diplomprüfung auch ein früherer Wiederholungstermin anberaumt werden. 11 

2. § 13 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
"Ist die Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung endgültig nicht bestanden, so erteilt die 
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid. 
Dieser ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen." 

Abschnitt 11 

Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium am Tag nach ihrer hoch
schulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


